
 

Der Landtag von Niederösterreich hat am …………………… beschlossen: 

 

 

Änderung des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976 

 

Das NÖ Raumordnungsgesetz 1976, LGBl. 8000, wird wie folgt geändert: 

 

 

1.  Im § 19 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

„(8) Gemeinden, die durch ein überörtliches Raumordnungsprogramm dazu er-

mächtigt sind, dürfen Offenlandflächen für offene und unbewaldete Landschafts-

teile festlegen, die typische Elemente der erhaltenswerten Kulturlandschaft bilden 

und aus Gründen der Agrarstruktur, des Fremdenverkehrs, der Siedlungsstruktu-

ren sowie des Orts- und Landschaftsbildes auch weiterhin offen bleiben sollen. 

Diese Festlegung von Offenlandflächen ist nur in Verbindung mit den Grünland-

widmungsarten Land- und Forstwirtschaft, Parkanlagen, Ödland/Ökofläche und 

Freihalteflächen zulässig. Ist die Festlegung einer Offenlandfläche beabsichtigt, 

kann der Gemeinderat hierüber einen Beschluss unter Angabe seines räumlichen 

Geltungsbereiches (z.B.: Plandarstellung, Aufzählung von Grundstücksnummern) 

fassen und ist dieser durch sechs Wochen an der Amtstafel öffentlich kundzuma-

chen sowie in ortsüblicher Weise (z.B.: Gemeindezeitung, Postwurfsendung) be-

kannt zu machen. Gleichzeitig ist auch die Bezirksverwaltungsbehörde hierüber zu 

verständigen.“ 

 

2.  Im § 30 wird folgender Abs. 12 angefügt: 

„(12) Die Gemeinden haben bis zum 31. Dezember 2012 die in ihren Flächen-

widmungsplänen allenfalls festgelegten landwirtschaftlichen Vorrangflächen dar-

aufhin zu überprüfen, ob sie den Kriterien für die Festlegung von Offenlandflä-

chen im Sinne von § 19 Abs. 8 entsprechen und in der Folge als Offenlandflächen 

neu zu verordnen. Bis zum Ende dieser Frist gelten die bisher festgelegten land-

wirtschaftlichen Vorrangflächen als Offenlandflächen im Sinne von § 19 Abs. 8 

weiter.“ 


